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Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie e. V. 
(DGfN) zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für 
Gesundheit - Verordnung zur Erhöhung der Bevorratung mit 
Arzneimitteln zur intensivmedizinischen Versorgung (ITS-
Arzneimittelbevorratungsverordnung-ITS-ABV) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank dafür, dass Sie uns Gelegenheit geben zum 
Referentenentwurf der Verordnung zur Erhöhung der Bevorratung mit 
Arzneimitteln zur intensivmedizinischen Versorgung Stellung zu nehmen.   

Die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie begrüßt dieses Vorgehen und 
weist darauf hin, dass insbesondere die Bevorratung mit Heparinen auf 
den Intensivstationen unerlässlich ist, damit eine Durchführung von 
Nierenersatztherapie zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist. 

Heparine sind ein wichtiger Bestandteil bei der Blutverdünnung zur 
Durchführung einer Nierenersatztherapie, ein Mangel an diesem könnte 
somit erhebliche Nachteile für die Patienten mit sich bringen.  
 
Die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie geht davon aus, dass zu den 
anderen Substanzen von den intensivmedizinischen Fachgesellschaften 
Stellung bezogen wird, selbstverständlich halten wir auch die Bevorratung 
der anderen Substanzen für wichtig.  
  
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 

Prof. Dr. Jan C. Galle          
Präsident der DGfN e. V.        


